
Mitwirkung der Bevölkerung
Das der sozialistischen Demokratie entsprechende Prin
zip, daß die Werktätigen aktiv gestaltend und kontrol
lierend auf alle gesellschaftlichen Bereiche Einfluß neh
men, gilt auch für die Versicherungstätigkeit. Die aktive 
Einbeziehung der Werktätigen ist einmal notwendig, 
um den Versicherungsschutz so zu gestalten, daß er 
möglichst vollkommen den persönlichen und gesell
schaftlichen Interessen entspricht, und sie ist zum an
deren erforderlich, weil es nur unter aktiver Mitwir
kung der Werktätigen möglich ist, die mit der Versiche
rungstätigkeit eng verknüpften Schadensverhütungs
maßnahmen einzuleiten und durchzusetzen.
Die Pflicht der Staatlichen Versicherung, bei der Erfül
lung ihrer Aufgaben mit den Bürgern, ihren gesell
schaftlichen Organisationen, den staatlichen Organen 
und den Betrieben eng zusammenzuarbeiten, ist bereits 
in § 3 Abs. 2 des Statuts der Staatlichen Versicherung 
festgelegt; sie ergibt sich darüber hinaus auch aus § 9 
des Entwurfs. Damit wird unterstrichen, daß diese 
Zusammenarbeit bei der Gestaltung der Versicherungs
formen und Versicherungsbedingungen und für auf
klärende und erzieherische Maßnahmen zur Schadens
verhütung unerläßlich ist. Diese Zusammenarbeit darf 
auch nicht dem Selbstlauf überlassen bleiben, sondern 
muß von der Staatlichen Versicherung organisiert wer
den; diese muß beispielsweise die Versicherungsbedin
gungen mit Werktätigen beraten und mit dem Bundes
vorstand des FDGB und anderen gesellschaftlichen 
Organisationen abstimmen. Zur wirkungsvollen Unter
stützung von Schadensverhütungsmaßnahmen ist z. B. 
auch die Zusammenarbeit mit Verkehrssicherheits
aktiven und Schulen weiter zu verstärken.
Bei der Hauptverwaltung der Staatlichen Versicherung 
ist im Jahre 1972 ein Beirat für die Versicherung der 
Bürger gebildet worden, in dem auch Werktätige mit- 
arbeiten. Zu seinen Aufgaben gehört die Beratung der 
Staatlichen Versicherung bei der Gestaltung neuer und 
der Veränderung bestehender Versicherungsformen, bei 
der Erforschung der Versicherungsbedürfnisse der Bür
ger, bei der Gestaltung und Durchführung von schaden
verhütenden Maßnahmen und bei der Öffentlichkeits
arbeit der Staatlichen Versicherung.

Garantie des Rechts der Bürger 
auf Versicherungsschutz
Von zufälligen Schadensereignissen und anderen Wech
selfällen des Lebens kann jeder Bürger betroffen wer
den. Daher muß auch jeder das Recht haben, sich an 
der Bildung und Verteilung des Versicherungsfonds zu 
beteiligen. Das Recht der Bürger auf Versicherungs
schutz trägt zur Sicherung der sozialen Grundrechte der 
Bürger bei; es ist deshalb der wichtigste Grundsatz für 
die rechtliche Gestaltung der Versicherungsbeziehungen 
im Sozialismus. Die Grenzen des Rechts auf Versiche
rungsschutz werden ausschließlich von objektiven Ge
sichtspunkten bestimmt, nämlich von den gesellschaft
lichen Interessen an der Verhütung von Schäden, den 
gemeinsamen Interessen aller Bürger an einer Vor
sorge und den Möglichkeiten der Anwendung der Ver
sicherungsformen.
Im Entwurf findet dieses Recht der Bürger vor allem in 
§ 8 Abs. 2 in Verbindung mit § 12 Abs. 2 seinen Nieder
schlag. Aus diesen Bestimmungen ergibt sich die Ver
pflichtung der Versicherungseinrichtung, jeden Antrag 
auf freiwillige Versicherung anzunehmen, wenn der 
beantragte Versicherungsschutz den Versicherungs
bedingungen und Tarifen entspricht. Damit ist für jeden 
Bürger garantiert, daß er seine Vorsorgebedürfnisse für 
Schadensfälle und andere Ereignisse durch seine Betei
ligung an der Versicherungsfonäsbildung befriedigen

kann. Aus dem Recht der Bürger auf Versicherungs
schutz und der Pflicht der Versicherungseinrichtung, 
den Bedürfnissen der Bürger entsprechende Leistungen 
zu erbringen, ist die Pflicht der Staatlichen Versiche
rung abgeleitet worden, die Bürger über die sich aus 
dem Versicherungsverhältnis ergebenden Rechte und 
Pflichten zu beraten (§ 252 Abs. 1).
Das Recht auf Versicherungsschutz spiegelt sich auch 
in den Rechtsfolgen wider, die für Pflichtverletzungen 
des Versicherungsnehmers festgelegt sind. So erlischt 
z. B. der Versicherungsschutz nicht ohne weiteres dann, 
wenn der Bürger einen Folgebeitrag nicht rechtzeitig 
zahlt. Die Versicherungseinrichtung muß ihn erst unter 
Bestimmung einer Frist von mindestens einem Monat 
schriftlich zur Zahlung auffordern und ihn über die 
Folgen des fortdauernden Verzugs belehren (§ 250 
Abs. 2).
Auch bei der Verletzung von Schadensverhütungs- und 
anderen vertraglichen Pflichten soll zwar eine der 
jeweiligen Pflichtverletzung angemessene Sanktion er
folgen, das Recht des Bürgers auf Versicherungsschutz 
muß aber erhalten bleiben, solange es nicht durch eine 
gegen die gesellschaftlichen Interessen gerichtete Hand
lungsweise, wie z. B. die vorsätzliche Herbeiführung 
des Versicherungsfalls, als verwirkt angesehen werden 
muß (§255).
Eine weitere wesentliche Konsequenz zur Gewährlei
stung des Rechts der Bürger auf Versicherungsschutz 
enthalten die Normen über die Änderung und Kündi
gung freiwilliger Versicherungen durch die Versiche
rungseinrichtung (§ 258). So hat die Versicherungsein
richtung nicht mehr ein allgemeines Kündigungsrecht 
für Versicherungsverträge. Die Kündigung eines Ver
trags ist nur zulässig, wenn gegen eine bestimmte 
Gefahr oder für eine bestimmte Sache nach den Ver
sicherungsbedingungen und Tarifen, also den staatlichen 
Direktiven für die Durchführung der Versicherungs
tätigkeit, Versicherungsschutz nicht mehr gewährt wer
den kann (§ 258 Abs. 2). Darüber hinaus besteht ein 
Kündigungsrecht der Versicherungseinrichtung nur 
dann, wenn der Versicherungsnehmer einer nach den 
Versicherungsbedingungen oder Tarifen notwendig ge
wordenen Änderung des Versicherungsvertrags nicht 
zustimmt (§ 258 Abs. 1).
Der Grundsatz des Rechts der Bürger auf Versiche
rungsschutz bestimmt auch die Normierung weiterer 
Rechte und Pflichten der Bürger und der Versdche- 
rungseinrichtung, so z. B. die Regelung über das Fort
bestehen des Versicherungsschutzes bei Veräußerung 
der versicherten Sachen (§ 263 Abs. 2) und die Pflichten 
der Versicherungseinrichtung zur Gewährung von Ab
schlagszahlungen (§ 251 Abs. 2).

Versicherungsschutz und Schadensverhütung
Ein wichtiges Anliegen der gesetzlichen Neuregelung 
ist es, das gesellschaftliche Bedürfnis nach einem um
fassenden Versicherungsschutz mit dem gesellschaft
lichen Interesse an der Schadensvorbeugung in Ein
klang zu bringen. Der Versicherungsschutz darf nicht zu 
sorglosem und leichtfertigem Verhalten der Versiche
rungsnehmer gegenüber den allgemeinen sozialistischen 
Regeln des gesellschaftlichen Zusammenlebens und den 
konkreten, dem Schutz des Lebens und der Gesund
heit der Bürger sowie des gesellschaftlichen und per
sönlichen Eigentums dienenden gesetzlichen Bestim
mungen (Gesundheits- und Arbeits- sowie Brandschutz
bestimmungen, Vorschriften über die Sicherheit im 
Straßenverkehr usw.) führen. Die Erziehung zur Scha
densverhütung ist ein grundlegendes Prinzip für die 
Gestaltung der Versicherungsverhältnisse im Sozialis
mus.
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